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Gruppengröße/Personalausstattung 

 
 

Land 
(Quelle/Datum) 0 – 3 jährige Kinder 3 Jahre - Einschulung Schulkinder altersübergreifende 

Gruppen 
Sonstige 

Betreuungszeiten 
(in Bezug auf Personal) 

Freistellung 
Leitung/Erz.Verfüg.zeit 

 
Baden- 

Württemberg 
 
 
 

Quelle: 

 
 
keine Regelungen 

 
Die Kindergarten- 
richtlinien des Landes 
Baden-Württemberg 
wurden zum 01.01.1997 
aufgehoben 

 
 

keine Regelungen 

 
 
keine Regelungen 

 
 

keine Regelungen 

 
 

keine Regelungen 

 
 

keine Regelungen 

 
Bayern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 

 
 
Personal-Kind-
Schlüssel: 
 
1 / 6 

 
 
1 Fachkraft/Gruppe 
+ 1 Kinderpflegerin/  
2 Gruppen 
 
 
4.DVBayKiG, § 12 
 
In der Regel: 
1 Fachkraft und  
1 Kinderpfleger-
in/Gruppe entsprechend 
staatl. Förderung 
 
Gruppengröße: 
max. 25 Plätze 
 
 
Halbtags: 
(wechselweise Beleg.) 
23 Plätze 
 
 
Schulkindergarten: 
15 Plätze 
 
 
3.DVBayKiG, § 5 Abs.2 

 
 
1 päd. Fachkraft je 
Gruppe + 1 päd. 
Hilfskraft je 2 Gruppen 
 
 
Gruppengröße: 
max. 25 Kinder 
 
 

 
 
Netz für Kinder: 
(altersübergreifend) 
konzeptabhängig 
 
1 päd. Fachkraft +  
1-2 Elternteile 
für 
12-15 Kinder 

 
 
Integrativer 
Kindergarten/Hort: 
zusätzlich: 
i.d.R.  
1 Fachkraft/Gruppe 
 
Gruppengröße: 
mind. 10 Kinder 
 
i.d.R. 15 Kinder 
davon 3-5 behinderte 
Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.DVBayKiG,§ 5 Abs.3 
in Vbdg. mit 5.4. VR zu 
3.DVBayKiG 

 
 
Kindergarten: 
 
Vollförderung bei 
mind.30 Std. 
Öffnungszeit/ 
Woche 
 
 
5.2. VR 3.DVBayKiG 
 
 
Netz für Kinder: 
 
abhängig vom Konzept 
der einzelnen 
Einrichtungen; mind. 4 
Std. an je 4 Tagen 
 

 
 
keine Regelung 
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Gruppengröße/Personalausstattung 

 
 

Land 
(Quelle/Datum) 0 – 3 jährige Kinder 3 Jahre - Einschulung Schulkinder altersübergreifende 

Gruppen 
Sonstige 

Betreuungszeiten 
(in Bezug auf Personal) 

Freistellung 
Leitung/Erz.Verfüg.zeit 

 
Berlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 

 
0 - 2 jährige Kinder 
1 Fachkraft/ 
6 Kinder 
bei 9 Std. Betreuungszeit 
 
1 Fachkraft/  
7 Kinder 
bei 7 Std. Betreuungszeit 
 
1 Fachkraft / 9 Kinder 
bei 5 Std. Betreuungszeit 
 
2 - 3 jährige Kinder 
1 Fachkraft/ 
7 Kinder 
bei 9 Std. Betreuungszeit 
 
1 Fachkraft/  
8 Kinder 
bei 7 Std. Betreuungszeit 
 
1 Fachkraft / 10 Kinder 
bei 5 Std. Betreuungszeit 
 
Personalzuschlag bei über 
9 Std. Betr.Zeit 
 
§ 11 Kitag vom 
25.11.1998 
 

 
1 Fachkraft/ 
10 Kinder 
 
bei 9 Std. Betreuungszeit 
 
 
1 Fachkraft/ 
12 Kinder 
 
bei 7 Std. Betreuungszeit 
 
 
Halbtags (4-5 Std.): 
 
1 Fachkraft/ 
15 Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Kitag vom 
25.11.1998 
 

 
1 Fachkraft/ 
16 Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Kitag vom 
25.11.1998 

 
Personalschlüssel 
entsprechend dem Alter 
der Kinder 

 
Behinderte Kinder: 
0,25 Stellen bzw. 0,5 bei 
besonders schwerer 
Behinderung 
 
Kinder nichtdeutscher 
Herkunftssprache: 
 Zuschlag von 0,017 
Stellen/ Kind (wenn 
mind. 40% Kinder in der 
Kita nichtdeutscher 
Herkunftssprache sind) 
 
Kinder aus ungünstigen 
wirtschaftl. Verhältnissen 
in sozialen Brennpunkten: 
Zuschlag von 0,01 
Stellen/ Kind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§§ 5, 6 und 7 KitaVersVO 
vom 27.11.1998 

 
Personalausstattung an 
den Betreuungszeiten der 
Kinder orientiert (s. 
Angaben in den ersten 
drei Spalten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitag vom 19.10.1995 
§ 11 

 
Freistellung: 0,01 
Stellenanteile pro 
belegtem Platz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 KitaPersVO vom 
27.11.1998 
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Gruppengröße/Personalausstattung 

 
 

Land 
(Quelle/Datum) 0 – 3 jährige Kinder 3 Jahre - Einschulung Schulkinder altersübergreifende 

Gruppen 
Sonstige 

Betreuungszeiten 
(in Bezug auf Personal) 

Freistellung 
Leitung/Erz.Verfüg.zeit 

 
Brandenburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 
 

 
 
0,8/7 bei einer tägl. 
Betreuungszeit  
bis 6 Std. 
 
1/7 bei einer tägl. 
Betreuungszeit  
über 6 Std. 
 
Gruppengröße nicht 
festgelegt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10 Abs. 1 KitaG v. 
7.7.00 
 

 
 
0,8/13 bei einer tägl. 
Betreuungszeit  
bis 6 Std. 
 
1/13 bei einer tägl. 
Betreuungszeit  
über 6 Std. 
 
Gruppengröße nicht 
festgelegt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10 Abs. 1 KitaG v. 
7.7.00 
 

 
 
0,6/15 bei einer tägl. 
Betreuungszeit  
bis 4 Std. 
 
0,8/15 bei einer tägl. 
Betreuungszeit 
über 4 Std. 
 
Gruppengröße nicht 
festgelegt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10 Abs. 1 KitaG v. 
7.7.00 
 

 
 
Keine Sonderregelungen. 
Zusammenfassung der 
Erzieheranteile/Kind. 

 
 
Zusatz- oder 
Mehrpersonal aufgrund § 
27/35a SGB VIII oder § 
39/40 BSHG ist vom 
Träger der Erziehungs-
/Eingliederungshilfe zu 
tragen 
 
 

 
 
s. Personalausstattung 
 
In der Personal- 
ausstattung sind neben der 
päd. Arbeit mit den 
Kinder auch Tätigkeiten 
wie Vor- und 
Nachbereitung, Eltern- 
arbeit enthalten,sowie 
 sämtliche Ausfallzeiten 
durch Urlaub, Krankheit 
und Fortbildung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KitaPersVO vom  
29.05.1997,§3 

 
 
Pädagogische 
Leitungsaufgaben  
0,125 Leitungsstellen 
(Einrichtungen bis zu 4 
päd. Mitarbeitern) 
 
0,25 Leitungsstellen 
(Einrichtungen mit mehr 
als 4 bis zu 10 Stellen) 
 
0,375 Leitungsstellen 
(Einrichtungen mit mehr 
als 10 bis zu 15 Stellen) 
 
0,5 Leitungsstellen 
(Einrichtungen mit mehr 
als 15 Stellen) 
 
Organisatorische 
Leitungsaufgaben: 
Über den Umfang der 
Übertragung org. 
Leitungsaufgaben und 
die entspr. Freistellung 
von der regelmäßigen 
päd. Arbeit entscheidet 
der Träger der 
Einrichtung. 
 
KitaPersVO vom  
29.05.1997,§5 
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Gruppengröße/Personalausstattung 

 
 

Land 
(Quelle/Datum) 0 – 3 jährige Kinder 3 Jahre - Einschulung Schulkinder altersübergreifende 

Gruppen 
Sonstige 

Betreuungszeiten 
(in Bezug auf Personal) 

Freistellung 
Leitung/Erz.Verfüg.zeit 

 
Bremen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 

 
 
1 sozialpädagog. Fachkraft/ 
1 Kinderpflegerin/ 
Gruppe 
 
bei Elterninitiativen: 
1 sozialpädagog. 
Fachkraft/Eltern-
dienst/Gruppe 
 
 
Gruppengröße: 
max. 8 Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brem. AGKJHG vom 
28.12.2000 

 
Festlegung des 
Personaleinsatzes im 
Verhältnis zu den 
Öffnungszeiten durch die 
Stadtgem. Bremen (seit 
01.01.2000): 
 
Ganztags (8 Std/tgl./incl. 
Mittagessen): 
2,60Wo.std./aufgen.Kind 
 
Teiltags (6 Std./tgl./incl. 
Mittagessen): 
2,10Wo.std./aufgen. Kind 
 
Halbtags (4 Std./tgl): 
1,35Wo.std./aufgen. Kind 
 
zusätzl. Personal für  
- erweiterte Öffngs.zeiten 
- Kleingruppenarbeit während 
der Kernbe-treuungszeit in 
Ein-richtungen in benach-
teiligten Gebieten 
 
Bremerhaven(Berech-
nungsgrundlage für Personal-
bedarf seit 01.08.1994): 
  
Je Kindertagesstätte 5 
Wo.std. für Früh- und 
Spätdienst. 
Ganztagsgruppen(incl.Mi): 
48Wo.std./Gruppe mit 20 
Kindern 
 
Teilzeitgruppen(incl.Mi): 
37,5Wo.std./Gruppe mit 20 
Kindern 
 
Halbtagsgruppen: 
29,5 Wo.std./Gruppe mit 20 
Kindern 
 
Brem. Tageseinrichtungs- 
und Tagespflegegesetz 
(BremKTG) vom 28.12.2000 
RiL des LJA für den Betrieb 
von Einrich-tungen 

 
 
Ganztagsausstattung: 
20 Plätze 
für die weiteren Plätze wird 
eine Teilzeit- oder 
Halbtagsbetreuung nach 
Bedarf (wie im 
Kindergartenbereich) 
eingerechnet. 
 
ältere Hortkinder: 
Personaleinsatz i.d.R. 
Halbtagsbetreuung. 
 
Betreuungsprojekte in 
Grundschulen: 
Lehrer- sowie Förderstd. für: 
 
Frühdienst mit gleitendem 
Schul-anfang und Frühstück, 
Mittagessen und 
Freizeitaktivitäten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brem. Tageseinrichtungs- 
und Tagespflegegesetz 
(BremKTG) vom 28.12.2000 
RiL des LJA für den Betrieb 
von Einrich-tungen 

 
 
Stadtgem.Bremen: 
 
Gruppengröße 1-6 J.: 
max. 15 Kinder davon mind. 
5 Kinder  
unter 3 Jahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brem. AGKJHG vom 
28.12.2000 

 
 
Stadtgem.Bremen: 
 
Förderung von 
Sozialpädagogischen 
Spielkreisen als 
Tageseinrichtung für Kinder 
unter 3 Jahren 
 
Brem. AGKJHG vom 
28.12.2000 
 
Integrationseinrichtg.: 
10 Wochenstunden/ 
beh.Kind/sozialpäda-gogische 
ZusatzFachkraft 
 
Gruppengröße: 
max. 15Kinder davon  4 beh. 
Kinder 
 
Einsatz von Behinder-
tenpädagogen, Psy-chologen, 
Heilpäda-gogen erfolgt grup-
penübergreifend. 
 
Jugendfreizeitheime, 
Spielhäuser, Jugendhäuser: 
 
_4 Std./tgl.,  
incl. Essenversorgung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RiL des LJA für den Betrieb 
von Einrich-tungen 

 
 
Krippe: 
Stadtgem.Bremen: 
13,25Wo.std./aufgenKind 
 
Bremerhaven: 
11,65 Wo.std./ 
Kind unter 3 Jahren 
 
 
 
 
Kindergarten 
"s.Gruppengröße/ 
Personalausstattung" 
 

 
 
Krippe: 
 
Bremerhaven: 
Grundausstattung von 14 
Wo.std.+ zusätzlich 0,4 
Wo.std./Platz 
davon 
15%  für die Arbeit mit 
Kindern 
 
 
Kindergarten/Hort 
 
Stadtgem.Bremen: 
0,385Wo.std./aufgen. Kind 
 
Bremerhaven: 
Grundausstattung von 14 
Wo.std.+ zusätzlich 0,2 
Wo.std./Platz 
davon 
15%  für die Arbeit mit 
Kindern 
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Gruppengröße/Personalausstattung 

 
 

Land 
(Quelle/Datum) 0 – 3 jährige Kinder 3 Jahre - Einschulung Schulkinder altersübergreifende 

Gruppen 
Sonstige 

Betreuungszeiten 
(in Bezug auf Personal) 

Freistellung 
Leitung/Erz.Verfüg.zeit 

 
Hamburg 

 
(Oktober 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 

 
 
Ganztags: 
 
2 Stellen 
(78 päd. Wochenstunden)/ 
12 Kinder  
 
städtischer Träger:  
13 Kinder 
 
Teiltags: 
 
1,5 Stellen 
(58,5 päd. 
Wochenstunden) / 
12 Kinder 
 
städtischer Träger: 
13 Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
siehe Rechtslage 
 

 
 
Ganztags: 
 
2 Stellen 
(78 päd. Wochenstunden)/
20 Kinder  
städtischer Träger:  
22 Kinder 
 
Teiltags: 
 
1,5 Stellen  
(58,5 päd. 
Wochenstunden) /  
20 Kinder  
städtischer Träger: 
22 Kinder 
 
Halbtags: 
 
0,75 Stellen  
(29,25 päd. 
Wochenstunden) /  
20 Kinder 
städtischer Träger: 
22 Kinder 
 
zusätzlich 6 
Honorarstunden 
Sprachförderung für 
Einrichtungen mit einem 
Anteil an ausländischen 
Kindern >= 30 % 

 
 
Hort-VHGS* 
 
27,5 päd. Wochenstunden 
20 Kinder  
 
städtischer Träger:  
22 Kinder 
 
Hort in der Schule 
 
materiell wie Hort - 
VHGS 
 
in bestimmten sozialen 
Brennpunkten 
 
8 – 10 zusätzliche päd. 
Wochenstunden 
 
für Schularbeitenhilfe und 
Interessengruppen 
 
 
zusätzlich 8 
Honorarstunden./ 
Woche 
 
 
 
*Verlässliche 
Halbtagsgrundschule 

 
 
Keine Sonderregelungen 

 
 
Sondertagesheime/ 
Sondergruppen: 
 
2 Stellen  
(80 päd. Wochenstunden)/ 
8-12 Kinder 
 
therap. Personal nach 
Vereinbarung 
 
Integrationsgruppen : 
 
2,8 Stellen  
(108,5 päd. 
Wochenstunden) / 
4 behinderte Kinder 
16 nichtbehinderte             
Kinder 
 
 
 

 
 
Krippen-, Elementar- u. 
Schulkinderbereich, 
ganztags: 
 
8-12 Std. *) 
 
Elementar- und Krippen  
 
6-7 Std.*) 
 
Elementar halbtags 
 
4-5 Std. *) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Für die in den 
Betreuungszeiten 
enthaltenen Früh-   
und/oder Spätdienste 
werden gesonderte 
Stunden bewilligt. 

 
 
Zusätzliche Stunden für 
Leitungsaufgaben: 
 
13 Wochenstundend. je 
Ganztags- und 
Hortgruppe 
 
10 Wochenstunden. je 
Teiltagsgruppe 
 
6,5 Wochenstunden. je 
Halbtagsgruppe 
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Gruppengröße/Personalausstattung 

 
 

Land 
(Quelle/Datum) 0 – 3 jährige Kinder 3 Jahre - Einschulung Schulkinder altersübergreifende 

Gruppen 
Sonstige 

Betreuungszeiten 
(in Bezug auf Personal) 

Freistellung 
Leitung/Erz.Verfüg.zeit 

 
Hessen  

Quelle: 
 
Kindergartengesetz 
vom 14.12.1989, 
zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 
28.11.2000 
 
Verordnung über 
Mindestvoraussetz
ungen in 
Tageseinrichtungen 
für Kinder vom 
28.Juni 2001 
 
Grundsätze zur 
Förderung 
besonderer 
Maßnahmen in 
Kindertageseinricht
ungen mit hohem 
Ausländer- und 
Aussiedleranteil 
vom 08.10.2001 
 
Rahmenvereinbaru
ng  
Angebote für 
Kinder mit 
Behinderung vom 
vollendeten 3. 
Lebensjahr bis 
Schuleintritt in 
Tageseinrichtungen 
für Kinder vom 
01.08.1999 

 
 
1,5 Fachkräfte je 
Gruppe 
 
 
 
Gruppengröße: 
 
0 – 2. Lebensjahr 
10 Kinder 
 
2. – 3. Lebensjahr 
15 Kinder 
 

 
 
1,5 Fachkräfte/Gruppe 
 
 
 
 
Gruppengröße: 
 
25 Kinder 
 

 
 
1,5 Fachkräfte/Gruppe 
 
 
 
 
Gruppengröße: 
 
25 Kinder 
 

 
 
Bei altersstufenüber-
greifenden Gruppen 
mit Kindern bis zum 
vollendeten 14. 
Lebensjahr ist die 
Gruppenstärke je nach 
Altersstruktur 
individuell festzulegen, 
soll aber nicht mehr als 
20 Kinder betragen 

 
 
In Krippen-, 
Kindergarten- und 
Hortgruppen mit 
ausländischen Kindern 
werden Stellen für 
besonderen 
Betreuungsbedarf 
gefördert. 
 
Bei Aufnahme von 
Kindern mit Behinderung 
zusätzliches 
Betreuungspersonal von 
15 Stunden/Woche 
Fachkraftstunden pro 
Kind mit Behinderung für 
Sicherstellung der 
zusätzlichen Hilfen 
 
 

 
 
nicht festgelegt 
 
 
 
 
Die Betreuungszeiten 
orientieren sich an den 
Öffnungszeiten der 
Einrichtungen. 

 
 
nicht festgelegt 
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Land 
(Quelle/Datum) 0 – 3 jährige Kinder 3 Jahre - Einschulung Schulkinder altersübergreifende 
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Sonstige 

Betreuungszeiten 
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Freistellung 
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Mecklenburg-
Vorpommern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 

 
 
1 Fachkraft/ 
6 Kinder 
 
Kostenberechnungsgröße 
für Regelöffnungszeit 10 
Std.: 1,2 : 6 
 
 
 
 
KitaG v. 11.12.95, § 5; 
 
Betriebskost.VO  
v. 29.01.2003 

 
 
1 Fachkraft/ 
18 Kinder 
 
Kostenberechnungs- 
größe für 
Regelöffnungszeit 10 
Std.: 1,5 : 18 
 
 
 
KitaG v. 11.12.95, § 5; 
 
Betriebskost.VO  
v. 29.01.2003 

 
 
1 Fachkraft/ 
22 Kinder 
 
Kostenberechnungs- 
größe für 
Regelöffnungszeit 10 
Std.: 0,8 : 22 
 
 
 
KitaG v. 11.12.95, § 5; 
 
Betriebskost.VO  
v. 29.01.2003 

 
 
bedarfsgerecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KitaG v. 11.12.95 , § 5; 
 
Betriebskost.VO  
v. 29.01.2003 

 
 
Integration: 
2 Fachkräfte/ 
15 Kinder 
 
(bzw. je nach Mehrbedarf 
des behinderten  
Kindes) 
 
 
 
KitaG v. 11.12.95 , § 5; 
 
Grundsätze des SM vom 
August 1992 

 
 
Regelöffnung: 
 
10 Std. 
 
Grundschüler in der Kita: 
 
6 Std. 
 
 
 
KitaG v. 11.12.95 , § 5; 
 
Betriebskost.VO  
v. 29.01.2003 

 
 
"angemessene Zeiten" lt. 
fachl. Empfehlungen in 
der RL zur 
Erlaubniserteilung 
 
 
 
 
 
 
KitaG v. 11.12.1995, § 7 
 
RL über Voraussetzungen 
u.Verfahren zur 
Erlaubniserteilung für den 
Betrieb von 
Kindertageseinrichtungen 
vom 9.7.96 

 
Niedersachsen 

(Stand Dezember 
2004) 

 
 

 
Gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 
1.DVO-KiTaG: 
Höchstens 15 Kinder, bei 
mehr als 7 Kindern unter 
2 Jahren höchstens 12 
Kinder  

 
 
Gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 
1.DVO-KiTaG: 
Höchstens 25 Kinder  

 
 
Gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 
1.DVO-KiTaG: 
Höchstens 20 Kinder 
 

 
 
Gem. §. 2 Abs. 2 1. DVO-
KiTaG: Reduzierung der 
maximalen Gruppenstärke 
von 25 Kindern nach 
einem festgelegten 
Schlüssel ( je nach 
Anzahl der unter 
3jährigen und der 
Schulkinder) 
 

 
 
Integrative Gruppen im 
Kindergarten: 
Gem. § 1 Abs. 3 Satz 2 
2.DVO-KiTaG nicht 
weniger als 14 und nicht 
mehr als 18 Kinder, 
davon nicht weniger als 
zwei, höchstens vier 
behinderte Kinder 
(Ausnahmemöglichkeit 
für 5. behindertes Kind 
auf Antrag) 

 
 
Für die Dauer der 
Betreuungszeit sind 2 
Fachkräfte erforderlich 

 
 
Gem. § 5 Abs. 1 KiTaG: 
Leitungsfreistell ung 
mindestens 5 Stunden 
wöchentlich pro Gruppe, 
bei Einrichtungen mit 
mindestens 4 Gruppen, 
davon eine 
Ganztagsgruppe, 
zusätzlich 10 Stunden 
wöchentlich 
 
Gem. § 5 Abs. 2 KiTaG: 
Verfügungszeit pro 
Gruppe im Umfang von 
mindestens 7,5 Stunden 
wöchentlich 
 
Abweichende Regelungen 
für kleine 
Kindertagesstätten, 
Gruppen mit weniger als 
20 Stunden wöchentlich, 
Kinderspielkreise, 
integrative Gruppen 
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Land 
(Quelle/Datum) 0 – 3 jährige Kinder 3 Jahre - Einschulung Schulkinder altersübergreifende 

Gruppen 
Sonstige 

Betreuungszeiten 
(in Bezug auf Personal) 

Freistellung 
Leitung/Erz.Verfüg.zeit 

 
Nordrhein-
Westfalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 

 
 
Krabbelstube 8 Kinder 
 
Krippen 6 Kinder 
 
als Aufbau zur kleinen 
altersgem. Gruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BKVO, § 3 
Vereinbarung § 5 Abs. 1 
u. 6 

 
 
1 Fachkraft/  
1 Ergänzungskraft/ 
25 Kinder 
 
als wöchentliches Budget 
entsprechend der 
Nachmittagsbetreuung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BKVO, § 3 
Vereinbarung, § 5 
BKVO § 1 Abs.7 u. 8 

 
 
2 Fachkräfte/ 
20 Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BKVO, § 3 
Vereinbarung, § 5 

 
0,4 - 6 Jahre: 
kl.altersgem.Gruppe 
2 Fachkräfte u. 1 
Ergänzungskraft 
oder 
1 Fachkraft u. 1 Kinder-
krankenschwester u. 1 
Ergänzungskraft/15 Ki. 
7 Ki. unter 3 J. 
8 Ki. 3-6 J. 
 
3-14 Jahre 
gr.altersgem. Gruppe 
2 Fachkräfte/20 Ki. 
10 Ki. 3-6 J. 
10 Ki. 6-14 J. 
 
 
 
BKVO, § 3;Vereinb., § 5 
VII,VIII 

 
 

 
Kindergarten: 
7 Std., dav. 5 Std. ohne 
Unterbrechung 
 
Kiga- über Mittag und 
altersgemischt: 
8,5 Std. 
 
Hort: 7 Std. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesetz üb. 
Tageseinricht.f. KInder, § 
19 

 
Freistellung: 
2 oder mehr Tages- 
stättengruppen; 
 
4 oder mehr Grupp./ 
2 Gruppen und 
1 Tagestst.gruppe 
daneben: anteilige 
Freistellung 
 
Verfügungszeit: 
in Kindergartengruppen 
in der Regel 25 % der 
tarifl.Ar 
beitszeit/woche im 
Rahmen 
des Budgets 
 
 
Vereinbarung, § 2 

 
Rheinland-Pfalz 

 
 
 

Stand Dez. 2000 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 

 
 
2 Fachkräfte/ 
8-10 Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 LVO vom 31.3.98 

 
 
i.d.R. 1,75Fachkräfte/ 
15-25 Kinder teilzeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 LVO vom 31.3.98 

 
 
1,5 Fachkräfte/ 
15-20 Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 LVO om 31.3.98 

 
 
angemessene 
Reduzierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Abs.3 LVO vom 
31.3.98 

 
 
Spiel- und Lernstuben: 
1 Stelle für 10 Kinder 
ab 30 Kinder 1 Kraft 
zusätzlich 
 
 
 
 
 
 
§ 5 LVO vom 31.3.98 

 
 
bedarfsgerecht, 
Regelpers.schlüssel gilt f. 
bis zu 7 Std. Betr.zeit 
 
Es sollen auch Plätze mit 
verlängertem 
Vormittgsangebot und 
Betreu. Über Mittag (mit 
Essen) angeboten werden 
§ 2 Abs.1 LVO vom 
31.3.98 
(Über Mehrperson. 
entscheidet das JA - § 2 
Abs.5 LVO) 

 
 
Allgem. Regelung ohne 
bestimmte Festlegung 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Abs.5 LVO vom 
31.3.98 
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Gruppengröße/Personalausstattung 

 
 

Land 
(Quelle/Datum) 0 – 3 jährige Kinder 3 Jahre - Einschulung Schulkinder altersübergreifende 

Gruppen 
Sonstige 

Betreuungszeiten 
(in Bezug auf Personal) 

Freistellung 
Leitung/Erz.Verfüg.zeit 

 
Saarland 

 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 

 
 
1 Stelle/ 5 Kinder 
 
Gruppengröße: 
10 Kinder 
 
 
 
 
Krippen-/Hortgesetz vom  
29.11.1989, §§16,17 
 
RIL zur Durchführung der 
Heimaufsicht vom 
29.08.1989 

 
 
1 – 2 Stellen/ 
Gruppe 
 
Gruppengröße: 
20-25 Kinder 
 
 
 
Vorschulgesetz vom 
18.02.1975, §§ 9,14 
 
RIL zur Durchführung der 
Heimaufsicht vom 
29.08.1989 

 
 
1 Stelle/ 12 Kinder 
 
Gruppengröße: 
15-20 Kinder 
 
 
 
 
Krippen-/Hortgesetz vom  
29.11.1989,  §§16,17  
 
RIL zur Durchführung der 
Heimaufsicht vom 
29.08.1989 

 
 
keine Sonderregelungen 
 
Personelle Besetzung ist 
abhängig von der 
Gruppenstruktur. 

 
 

 
 
6 Std.  
Bei längerer Öffnungszeit 
Zuschläge auf die 
Personalausstattung. 
 
 
 
 
VV zum Vorschulgesetz 
 
RIL zur Durchführung der 
Heimaufsicht vom 
29.08.1989 

 
Freistellung ist ab 3 
Gruppen bezuschußfähig . 
 
Verfügungszeit ist nicht 
gesondert geregelt. 
 
Empfehlung des  LJA: 
1/4 der Arbeitszeit 
 
VV zum Vorschulgesetz 
 
RIL zur Durchführung der 
Heimaufsicht vom 
29.08.1989 

 
Sachsen 

 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 

 
1 päd. Fachkraft/6 Kin-
der bezogen auf  9 h 
Betreuungszeit 
 
Gruppengröße: 
nicht geregelt 
 
Sächsisches Gesetze zur 
Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen 
(SächsKitaG) i.n der 
Fassgung vom 27.11.2001  
§ 12 Abs. 2 

 
1 päd. Fachkraft/ 
13 Kinder bezogen 
auf 9 h Betreuungszeit 
(§ 12 Abs.2 SächsKitaG)  
 
 
 
Gruppengröße: 
nicht geregelt 
 

 
0,8  päd. Fachkraft/ 
20 Kinder bei  5 h 
Betreuungszeit,  
0,9 päd. Fachkraft/ 
20 Kinder bei 6 h 
Betreuungszeit 
(Frühhort) 
(§ 12 Abs.2 SächsKitaG) 
 
Gruppengröße: 
nicht geregelt  

 
Bildung altersübergr. 
Gruppen möglich; 
(§ 1 Abs. 5 SächsKitaG) 
 
Kinder können mit 2 J. 9 
Mon. im Kindergarten 
aufgenommen werden 
1 päd. Fachkr./13 Kinder 
(§ 1 Abs.3  SächsKitaG) 
 
 

 
 
Integration: 
2 päd. Fachkräfte/  
3 und mehr 
beh.Kinder/Gruppe 
 
 
§ 4 Abs. 2 IntegrVO vom 
24.3.1995 

 
 
nicht geregelt 

 
 
nicht geregelt 

 
Sachsen-Anhalt 

 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 

 
 
Eine päd. Fachkraft/ 6 
Kinder bezogen auf  9 h 
Betreuungszeit 
 
Verhältnis 2 päd. 
Fachkräfte/ eine 
Hilfskraft 
 
§ 21 KiFöG  

 
 
Eine päd. Fachkraft/ 13 
Kinder bezogen auf  9 h 
Betreuungszeit 
 
Einsatz von Hilfskräften 
im Einzelfall möglich 
 
 
§ 21 KiFöG 

 
 
Eine päd. Fachkraft/ 25 
Kinder bezogen auf 6 h 
Betreuungszeit 
 
Einsatz von Hilfskräften 
möglich 
 
 
§ 21 KiFöG 

 
 

 
 
 

 
 
Ein ganztägiger Platz  
umfasst mindestens 10 
Std. 
ein Halbtagsplatz 5 h 
 
 

 
 
nicht geregelt 
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Gruppengröße/Personalausstattung 

 
 

Land 
(Quelle/Datum) 0 – 3 jährige Kinder 3 Jahre - Einschulung Schulkinder altersübergreifende 

Gruppen 
Sonstige 

Betreuungszeiten 
(in Bezug auf Personal) 

Freistellung 
Leitung/Erz.Verfüg.zeit 

 
Schleswig-
Holstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 

 
 
2 Fachkräfte/10 Kinder 
 
 
Gruppengröße: 
10 Kinder 
 
 
 
Kindertagesstättengesetz 
(KitaG) vom 12.12.1991, 
zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 18.07.2000 
§ 15 
Kindertagesstätten-VO 
vom 13.11.1992, zuletzt 
geändert durch 
Verordnung vom 
22.09.1999 
§ 8 

 
 
1,5 Fachkräfte/ 
20-25 Kinder/Gruppe 
 
 
 
 
 
 
Kindertagesstättengesetz 
(KitaG) i.d.F. vom 
01.08.2000 
§ 15 
Kindertagesstätten-VO  
i.d.F. vom 30.09.1999 § 9 
Abs. 1, 2, § 16 Abs.4 

 
 
1,5 Fachkräfte/ 
15-20 Kinder/Gruppe 
 
 
 
 
 
 
Kindertagesstättengesetz 
(KitaG) i.d.F. vom 
01.08.2000 
§ 15 
Kindertagesstätten-VO 
i.d.F. vom 30.09.1999 
§ 10 Abs. 1, 2 

 
 
2 Fachkräfte/ 15 Kinder/ 
Gruppe mit mindestens 3-
5 Kindern unter 3 Jahren 
 
 
 
 
 
Kindertagesstättengesetz 
(KitaG) i.d.F. vom 
01.08.2000 
§ 15 
Kindertagesstätten-VO 
i.d.F. vom 30.09.1999 
§ 11 Abs. 3 

 
Integrative Gruppen: 
2 Fachkräfte/15 
Kinder/Gruppe 
davon: 
11 nichtbehinderte und 4 
behinderte Kinder 
 
auch Einzelintegration in 
Regelgruppen 
 
 
Kindertagesstättengesetz 
(KitaG) i.d.F. vom 
01.08.2000 
§ 15 
Kindertagesstätten-VO 
i.d.F. vom 30.09.1999 
§ 11 Abs. 2 

 
mind. 4 Std./Tag an 5 
Tg. i.d.W. zur Erfüllung 
des Rechtsanspruches 
 
Ganztags: 
mind. 6 Std./Tag an 5 
Tg. i.d.W. 
mit Mittagsbe-treuung, 
sonst interne Regelungen 
 
 
KindertagesstättenVO 
i.d.F. vom 30.09.1999 
§ 4 Abs. 1, 2 

 
 
Leitung ab 3 Gruppen - 
kein regelmäßiger 
Gruppendienst mehr 
 
z.T. interne Regelungen 
 
 
 
 
Kindertagesstättengesetz 
(KitaG) i.d.F. vom 
01.08.2000 
§ 15 Abs. 2 
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Gruppengröße/Personalausstattung 

 
 

Land 
(Quelle/Datum) 0 – 3 jährige Kinder 3 Jahre - Einschulung Schulkinder altersübergreifende 

Gruppen 
Sonstige 

Betreuungszeiten 
(in Bezug auf Personal) 

Freistellung 
Leitung/Erz.Verfüg.zeit 

 
Thüringen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 

 
 
ausreichend 
Fachpersonal 
 
 
Gruppengröße: 
max. 8 Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KitaG vom 25.06.1991 
§§ 18,19 

 
 
1,6 Erzieher bei  
10stündiger 
Betreuungszeit 
 
Gruppengröße: 
15-18 Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KitaG vom 25.06.1991 
§ 23 

 
 
1 Erzieher bei ca.  
5stündiger 
Betreuungszeit 
 
Gruppengröße: 
15-20 Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KitaG vom 25.06.1991 
§ 27 

 
 
1,6 Erzieher bei 
10stündiger 
Betreuungszeit 
 
Gruppengröße: 
max. 15 Kinder 
 
Reduzierung der 
Gruppengröße nach 
dem Alter der Kinder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KitaG vom 25.06.1991 
§ 23, Thüringer KitaAst 
VO vom 12.10.1994 

 
 
Regeleinrichtungen 
 
2 FachFachkräfte/ 
Gruppe 
 
Gruppengröße mit 
behinderten Kindern: 
max. 15 Kinder 
davon  
max. 4 behinderte 
Kinder 
 
 
Integrative 
Einichtungen 
 
2 FachFachkräfte,  
davon 1 mit sonder- 
oder heilpäd. 
Zusatzausbildung 
 
Gruppengröße: 
max. 12 Kinder 
davon 
max. 4 behinderte 
Kinder 
 
 
Es sind ständig Plätze  
für behinderte Kinder 
vorzuhalten. 
 
 
KitaG vom 25.06.1991 
§ 5, § 23 (3)  
Empfehlungen des 
Landesjugendhilfe-
ausschusses vom 
17.06.1993 

 
 
Regelöffnungs- 
zeit: 
 
Kindertageseinrich-
tungen  
10 Std. 
 
Hort 
5,5 Std. 

 
 
2 Std./ W. im 
Personalschlüssel 
enthalten 
 
Stunden darüber 
hinaus liegen im 
Ermessen des Trägers. 
 

 


